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Kundmachung 

In der Gemeinderatssitzung am 21.03.2024 wurden nachstehende Tagesordnungspunkte behandelt und 
folgende Beschlüsse gefasst: 

Beginn: 20:00 Uhr 
 

Tagesordnung 

Punkt 1. Bericht Bürgermeister 

➢ Die Versammlung mit den Vereinsobleuten hat am 20. Februar im Gemeindesaal stattgefunden. Bei 

dieser Versammlung wurden Termine der versch. Veranstaltungen besprochen und fixiert. Diese 

Termine sind in der nächsten Ausgabe des Larchgugger veröffentlicht bzw. nachzulesen. 

➢ Die E-Mail-Adresse(n) der Gemeinde Obsteig wurde abgeändert. Der Zusatz „tirol.“ wurde 

herausgenommen und somit lautet die abgeänderte Mail-Adresse: gemeinde@obsteig.gv.at  

➢ Die Umbauarbeiten bzw. Adaptierungsarbeiten der ehemaligen Raika-Räumlichkeiten für die Schützen 

und den Trachtenverein haben bereits begonnen. Der Bürgermeister bedankt sich bei beiden Vereinen 

für die gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft, dass sie ihre bisherigen Räumlichkeiten in der 

Volksschule für die Tagesbetreuung der Kinder, zur Verfügung stellen. 

➢ Information bezüglich Um-/Neubau der neuen Mittelschule Mieming.  

Information zur Fernpass-Strategie: wie bereits berichtet wurden am 24. Jänner die Bürgermeister über 

die Pläne der Landesregierung i.S. Fernpass-Strategie informiert.  

(anwesend: Gemeinden Obsteig, Nassereith, Tarrenz und Mieming; LH Mattle und BH-Imst) 

Der TVB und der WK-Obmann haben mit den Gemeinden von Imst bis Zirl über weitere Maßnahmen 

bzw. die weitere Vorgehensweise zum Fernpass-Paket besprochen. 

Ein Schreiben mit mögl. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation und „Forderungen“ wurde bei 

einem weiteren Termin an LH Mattle übergeben. Über ein gutes, konstruktives Gespräch wurde 

berichtet! (08.02.) 

 
Punkt 2. Bericht Überprüfungsausschuss 

Der Obmann des Überprüfungsausschusses berichtet über die letzte Kassenprüfung. 

 

Punkt 3. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2023 

Der Bürgermeister erklärt noch einmal zusammenfassend die groben Punkte aus dem Rechnungsabschluss 

2023: 

Ergebnishaushalt EUR 

Summe Erträge 4.399.567,64 

Summe Aufwendungen 4.389.336,29 

Saldo (0) Nettoergebnis 10.231,35 

Summe Rücklagen 43,50 

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von 
Haushaltsrücklagen 

10.274,85 

 

Finanzierungshaushalt EUR 

Summe Einzahlungen operative Gebarung 4.271.665,92 

Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.397.218,70 
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Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung 874.447,22 

Summe Einzahlungen investive Gebarung 366.525,65 

Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.816.067,65 

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung -1.449.542,00 

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -575.094,78 

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 907.372,98 

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 268.006,60 

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 639.366,38 

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung  
(Saldo 3 + Saldo 4) 

64.271,60 

Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 840.219,98 

Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung 797.869,72 

Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 42.350,26 

Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) 106.621,86 

Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.2023 438.513,70 

- Veränderung liquide Mittel 2023 106.621,86 

Endbestand liquide Mittel zum 31.12.2023 545.135,56 

davon Zahlungsmittelreserven 0,00 

davon Kautionssparbücher 16.070,40 

davon Girokontenguthaben 540.791,58 

Vermögenshaushalt EUR 

Summe Aktiva 25.226.460.99 

Summe Passiva 25.226.460,99 

 

Verschuldungsgrad 2023 2022 2021 2020 2019 

 59,14% 37,72%  27,35% 56,18% 45,64% 

 

Der Bürgermeister verlässt das Sitzungszimmer. 

 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 28.02.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde vom 

Überprüfungsausschuss – mit den darin enthaltenen und zu begründenden Abweichungen – am 05.03.2024 

vorgeprüft. 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 28.02.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 

06.03.2024 bis 20.03.2024 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Alle Gemeinderäte haben 

fristgerecht ein Exemplar des Entwurfs zum Rechnungsabschluss in digitaler Form erhalten. Die 

Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 

29.02.2024 bis 21.03.2024. Es wurden keine schriftlichen Einwendungen während der Auflagefrist 

eingebracht. 

Die Einberufung der Sitzung erfolgte fristgerecht und ordnungsgemäß.  

Der Vizebürgermeister Elmar Partner stellt den Antrag, die noch offenen Abweichungen und Überschreitungen 

sowie den Rechnungsabschluss 2023 zu genehmigen. 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen (Bgm.-Stv. Elmar Partner und 
Margreth Muglach) und einer Enthaltung (Christian Oberguggenberger) die noch offenen 
Abweichungen und Überschreitungen sowie den Rechnungsabschluss 2023 zu genehmigen. 
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Punkt 4. Entlastung des Bürgermeisters zum Rechnungsabschluss 2023 

Vizebürgermeister Elmar Partner stellt den Antrag auf Entlastung des Bürgermeisters und der 

Finanzverwaltung zum Rechnungsabschluss 2023. 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen (Bgm.-Stv. Elmar Partner und 
Margreth Muglach) und einer Enthaltung (Christian Oberguggenberger) die Entlastung des 
Bürgermeisters und der Finanzverwaltung zum Rechnungsabschluss 2023. 

 

Punkt 5. Beschlussfassung über die Jahresrechnungen 2023 und Voranschläge 2024 für die 
Gemeindegutsagrargemeinschaften Aschland, Weisland, Fronhausen-Gschwent und die 
Agrargemeinschaft Hauptfraktion Obsteig (Gemeindegutteil) 

Die jeweiligen Jahresrechnungen 2023 und Voranschläge 2024 der genannten Agrargemeinschaften wurden 
vom Rechnungsprüfer Herrn Mag. Simon Wilhelm geprüft. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig beschließt (Enthaltung Christian Oberguggenberger) die 
Jahresrechnung 2023 und den Voranschlag 2024 der Gemeindegutsagrargemeinschaften Aschland, 
Weisland, und Hauptfraktion Obsteig (Gemeindegutteil)  

Die Jahresrechnung 2023 und der Voranschlag 2024 für die Gemeindegutsagrargemeinschaft Fronhausen 

Gschwent werden vertagt, da Zahlen über den Voranschlag 2024 fehlen. 

 

Punkt 6. Beratung und Beschlussfassung über die prozessbegleitende Firma/Büro der 
Quartiersentwicklung in Obsteig 

Der Gemeinderat entscheidet sich einstimmig für das Büro Stadt: Labor Architekten von Martin Mutschlechner 

für die Prozessbegleitung in Obsteig 

 

Punkt 7. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich 
des Grundstückes Nr. 5839/5, KG Obsteig, laut planlicher Darstellung von Arch. DI Stefan 
Brabetz 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig einstimmig, gemäß § 64 
Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den von Arch. DI Stefan Brabetz 
ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines Bebauungsplanes vom 07.03.2024, Zahl 213BP24-01, 
durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen 
Bebauungsplanes gefasst. 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 
Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

Punkt 8. Beratung und Beschlussfassung über die Wohnungsvergabe im Kindergartengebäude 
Holzleiten 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Wohnung an Herrn Sedan Karkur zu vergeben. 

 

Punkt 9. Beratung und Beschlussfassung über die Wohnungsvergabe in der Wohnanlage 
Walderried 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Wohnung an Frau Hannah Schennach zu vergeben. 

Tagesordnungspunkte, aufgenommen gem. § 35 Abs. 2 TGO 2001 auf Verlangen der Gemeinderatsmitglieder 
der Listen: Für Obsteig, KLÅRTEXT OBSTEIG und liste6416_sabine ortner: 

Punkt 10. Beratung und Beschlussfassung über die Gründung einer externen Gesellschaft bzgl. 
Bauhof, Energiegewinnung & Infrastruktur 

Der Tagesordnungspunkt wird dem Energieausschuss zugewiesen.  
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Punkt 11. Ankauf Gemeindetraktor 

Der Gemeinderat fasst einstimmig den Grundsatzbeschluss (Enthaltung GR Elisabeth Kössler) über den 
Austausch des Gemeindetraktors Steyr 6150 CVT mit einem neuen Modell, nahtlos im Anschluss an den 
ausgelaufenen Leasingvertrag. Der Gemeinderat ermächtigt den Gemeindevorstand zum Ankauf des Traktors 
(konkretes Modell) 

 

Punkt 12. Beratung und Beschlussfassung über die Einführung zusätzlicher Öffnungszeiten des 
Gemeindeamtes 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt und ein Gespräch mit den Mitarbeiterinnen geführt. 

 

Punkt 13. Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
(30 km/h) auf stark frequentierten Gemeindestraßen in besiedelten Wohngebieten 

Der Tagesordnungspunkt wird dem Verkehrsausschuss zugewiesen. Der Verkehrsplaner der im Rahmen der 
Prozessbegleitung tätig wird, soll die Angelegenheit mitbehandeln. 

 

Punkt 14. Anträge, Anfragen, Allfälliges 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst. 

 

Punkt 15. Nicht Öffentliches/Personelles 

 

 

 

 

 

 

 

Zuhörer: 5 
Presse: 0 

Sitzungsende: 23:30 Uhr 
 

 
Der Bürgermeister 

Erich Mirth 

 

 

 
Kundgemacht vom 22.03.2024 bis 08.04.2024 

In die Niederschrift kann unter  
www.obsteig.gv.at/services/niederschriften-des-gemeinderates.html eingesehen werden 

http://www.obsteig.gv.at/services/niederschriften-des-gemeinderates.html

